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3.  Wirksamwerden der Ernennung 
 
1Die Ernennung wird mit dem Tag der Aushändigung der Ernennungsurkunde wirksam, wenn nicht in der 
Urkunde ausdrücklich ein späterer Tag bestimmt ist (Art. 18 Abs. 3 BayBG). 2Die Bezeichnung des Tages, 
von dem an die Ernennung wirksam werden soll, ist daher in die Ernennungsurkunde nur dann 
aufzunehmen, wenn die Ernennung zu einem späteren Zeitpunkt als dem Tag der Aushändigung der 
Urkunde wirksam werden soll. 3In diesem Fall sind in die Urkunde nach dem Namen die Worte „mit Wirkung 
vom ...“ unter Angabe des Zeitpunkts einzusetzen.


